
Unfallversicherung Bund und Bahn Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung nach Gefahrstoffverordnung (Stand 02/2016) 

Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung nach § 6 Gefahrstoffverordnung 
 
Untersuchter Arbeitsbereich:      Untersuchte Tätigkeit:      Stand:       
 
 
1. Angaben zum Umgang/zur Ermittlung 

Produktbezeichnung Stoff(e) bzw. Inhalts-
stoff(e) mit AGW 

Stoff(e) bzw. Inhalts-
stoff(e) ohne AGW 

Häufigkeit der 
Tätigkeit 

Dauer der Tätigkeit zusätzliche Belastungsfakto-
ren (z. B. hohe Temperatur) 

Einsatzmenge Herstellungs-/Verwendungs-
verbote (§ 16 GefStoffV) 

                                                

 

Expositionsbewertung:  Messung  VSK  andere Beurteilungsmethode:        AGW eingehalten 
       

 AGW überschritten 
      

 

Möglicher Aufnahmeweg:  Einatmen   über die Haut  Verschlucken  Liegen Brand- und Explosions-
gefahren vor? (§ 11 GefStoffV)? 

      

 
2. Substitution 

Ist der Einsatz eines Ersatzstoffes erforderlich bzw. möglich? 
Wenn ja, Nennung von Stoff und Ersatzstoff: 

      

Begründung für den Verzicht auf technisch mögliche Substitution:       

 
3. Schutzmaßnahmen und arbeitsmedizinische Vorsorge 

technische Schutzmaßnahmen organisatorische Schutzmaßnahmen persönlich Schutzmaßnahmen arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung (§§ 3 - 6 ArbMedVV) arbeitsmedizinische Bera-
tung (§ 14 Abs. 2 GefStoffV) Pflicht Angebot 

                                    

 
4. Unterweisung 

Betriebsanweisung/BA-Nr. Aufbewahrungsort des Sicherheitsdatenblattes Gefahrstoffverzeichnis Datum Unterweisung 
                        

 
5. Mitteilungen/Erlaubnisse an/durch die zuständige Behörde 

 Ja  Nein Bemerkung:       

 
6. Wirksamkeitskontrolle der technischen Schutzmaßnahmen 
überprüft am verantwortlich Art der Schutzmaßnahme Wiederholungsprüfung geplant am Unterschrift 
                    

 


